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Kurz informiert

	▶ Gläubigertaktik
Schneller zugriff mittels „Blitzklausel“

| Vor allem in (arbeits)gerichtlichen Verfahren ergeht oft kurz nach dem 
Termin zur mündlichen Verhandlung ein Urteil, das dem Klägervertreter 
als Protokoll übermittelt wird. Da hieraus in der Regel bereits vollstreckt 
werden soll, benötigt der Klägervertreter allerdings eine vollstreckbare 
Ausfertigung. Eine daraufhin erfolgte Nachfrage bei Gericht bringt häufig 
Ernüchterung: Das Gericht teilt mit, dass das vollständige Urteil (also mit 
Begründung etc.) noch nicht einmal schriftlich verfasst und ausgefertigt ist 
und so auch noch nicht der Beklagtenseite zugestellt wurde. Was kann der 
Gläubiger tun, um dennoch schnell vollstrecken zu können? |

Das geht so: Verlangen Sie nach § 317 Abs. 2 S. 3 Hs. 1 ZPO eine Urteilsausfertigung 
ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe. Mit Erhalt dieser Ausfertigung, 
die nur aus Rubrum, Tenor und Richter-Unterschriften besteht, können Sie 
dann selbst – im Parteibetrieb (Musielak/Voit, ZPO, 19. Aufl., § 317 Rn. 4) –  
zustellen (§ 750 Abs. 1 S. 2 ZPO). Es reicht also zur Zwangsvollstreckung die 
Zustellung einer einfachen Titelausfertigung ohne Tatbestand und Entschei-
dungsgründe aus (Musielak/Voit/Lackmann, a. a. O., § 750 Rn. 16).
 
Beachten Sie | Beantragen Sie nicht schon in der Klageschrift, die „Blitzklau-
sel“ zu erteilen. Grund: Dies wird von der Geschäftsstelle des Gerichts oft ver-
gessen. Besser ist es, entweder den Antrag in das Protokoll der mündlichen 
Verhandlung aufnehmen zu lassen oder dies unmittelbar nach Erlass des  
Urteils in einem gesonderten Schriftsatz zu beantragen. Hierin sollten Sie ver-
deutlichen, dass dem Antrag unverzüglich stattzugeben ist. Legen Sie sich  
daher den Vorgang auf eine kurze Frist und fragen notfalls telefonisch nach.

So geht es 
„blitzschnell“

zu schnell sein  
ist auch nicht gut

	▶ Streitwert
Verteidigung gegen Versagung der restschuldbefreiung

| Für die Rechtsverteidigung gegen einen Antrag auf Versagung der Rest-
schuldbefreiung gilt bezüglich des Gegenstandswerts: Im Grundsatz ist auf 
die Höhe aller Forderungen abzustellen, von denen der Schuldner im Fall 
der Erteilung der Restschuldbefreiung befreit werden würde (AG Ludwigs-
hafen 18.6.21, 3a IK 67/14 Sp, Abruf-Nr. 228506). |

Allerdings werden zur Ermittlung des wirtschaftlichen Interesses des Schuld-
ners nicht die Erfolgsaussichten einer künftigen Beitreibung berücksichtigt. 
Für den Schuldner stellt sich nur die Alternative, mit den Forderungen weiter 
in voller Höhe belastet oder von ihnen befreit zu sein. Da titulierte Forderungen 
erst nach dreißig Jahren verjähren, muss der Wert im Zweifel voll angesetzt 
werden. Die wirtschaftliche Einschränkung des Schuldners besteht nämlich 
auch, wenn er die Forderung nicht auf absehbare Zeit  begleichen kann.

merKe | Der Gegenstandswert ist nach § 28 Abs. 3, § 23 Abs. 3 S. 2 RVG nach 
billigem Ermessen unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Interesses des 
Auftraggebers des den Festsetzungsantrags stellenden Anwalts zu  bestimmen.
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